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* aus den meisten Festnetzen zum Ortstarif,
   Mobilfunk abweichend

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 03.05.2016
- Aktenzeichen 03240532220/grä

gegen:

  Herrn
  Georgios Avramidis
  Berliner Höhe 19
  41748 Viersen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 03.05.2016
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 363
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 03.05.2016
- Aktenzeichen 03280232288/grä

gegen:

  Herrn
  Michael Bebbington
  5 Church Terrace
  GB-CV31 1EN LEAMINGTON SPA
  WARWICKSHIRE

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 03.05.2016
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 364

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Feststellung des Unterbleibens einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) für die Schlammumla-
gerung im Gewässer Nr. 13.06 des Schwalmver-
bandes (kleiner Heidweiher) in 41366 Schwalmtal 
Az.: 66/ 1 – 68/2015

Die Angelsportgemeinschaft am Heidweiher beant-
ragt für den Grundstückseigentümer, Herrn Thom-
as Clemens, die Genehmigung zum Umlagern 
von ca. 100 bis 150 Kubikmeter Schlamm innerh-
alb des kleinen Heidweihers (Gemarkung Amern, 
Flur 2, Flurstücke 413, 414) an den süd-westlichen 
Dammbereich. Eine Anlandung wird mittels Weiden-

faschinen realisiert. Es soll eine Vertiefung des Teich-
es und eine neue Verlandungszone entstehen.

Es handelt sich dabei um ein Vorhaben der Nummer 
13.18.1 Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Nach 
§ 3 c war für das beantragte Vorhaben eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Die 
Feststellung erfolgte nach Beginn des Plangeneh-
migungsverfahren auf der Grundlage der vom Vor-
habensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener 
Informationen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, 
dass für das oben genannte Vorhaben keine UVP-
Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar. Die Begründung dies-
er Entscheidung und die ihr zugrundeliegenden Un-
terlagen können nach vorheriger telefonischer An-
meldung unter der Telefonnummer 02162 39-1263 
während der Dienstzeiten im Amt für Technischen 
Umweltschutz und Kreisstraßen der Kreisverwal-
tung Viersen, Abteilung Kommunaler und Privater 
Gewässerschutz, Zimmer 2320, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, eingesehen werden.

Rechtsgrundlagen:
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz – WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 320 der Verord-
nung vom 31.08.2015 (BGBl I S. 1474, 1520).
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.NRW. S. 
926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 05.03.2013 (GV.NRW. S. 133).
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl I S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2015 (BGBl I S. 
2490, 2491).

Viersen, den 20  .April 2016
gez.

Dr. Coenen
Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 364

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Anzeigepflicht nach § 9 Wohn- und Teilhabege-
setz (WTG NRW) – PfAD.wtg

Gemäß § 9 Abs. 1 des Wohn- und Teilhabegesetzes 
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(WTG NRW) besteht für Leistungsanbieter eine An-
zeigepflicht für alle Angebote im Sinne des § 2 Abs. 
2 WTG NRW (Einrichtungen mit umfassendem Lei-
stungsangebot, Wohngemeinschaften mit Betreu-
ungsleistungen, Angebote des Servicewohnens, 
ambulante Dienste und Gasteinrichtungen). Darüber 
hinaus müssen Leistungsanbieter gemäß § 47 Abs. 
1 WTG NRW Wohn- und Betreuungsangebote, die 
bereits vor Inkrafttreten des WTG NRW ihren Betrieb 
aufgenommen haben und bisher nicht in den Gel-
tungsbereich des Gesetzes in der bis vor Ablauf des 
15. Oktober 2014 geltenden Fassung fielen, bei der 
zuständigen Behörde anzeigen.      
  
Das heißt auch alle ambulant tätigen Pflege- und Be-
treuungsdienste sind ab sofort verpflichtet, ihre Tä-
tigkeit bis spätestens 30. Juni 2016 anzumelden. Sie 
müssen mit der Anmeldung bei der WTG-Behörde 
auch verantwortlich tätige Personen namentlich be-
nennen sowie Wohngemeinschaften, in denen sie 
Menschen betreuen, angeben. Einrichtungen des 
betreuten Wohnens müssen mitteilen, mit welchen 
Diensten sie zusammenarbeiten.
Zur Erleichterung der Anmeldung wurde ein inter-
netgestütztes Meldeverfahren entwickelt, das seit 
Anfang April unter www.pfadwtg.mgepa.nrw.de im 
Internet bereitsteht. PfAD.wtg ist eine Datenbank, die 
alle erforderlichen Angaben zur behördlichen Quali-
tätssicherung aller Leistungsangebote in Nordrhein-
Westfalen erfassen soll. Dabei steht PfAD für Pflege 
und Alter Datenbank.

Die Erstregistrierung ist auf o.g. Website ab sofort 
möglich. Dort ist eine E-Mail-Adresse anzugeben, an 
die in Folge ein Startcode gesendet wird. Mit Hilfe 
dieses Startcodes kann die Anmeldung erfolgen und 
die sogenannten Basisdaten erfasst werden. Es be-
steht die Möglichkeit, aktuelle Versorgungsverträge, 
Vergütungsvereinbarungen oder vergleichbare Do-
kumente hochzuladen. Nach Abschluss der Erstregi-
strierung erhält der Nutzer eine Bestätigungsmail mit 
einem Aktivierungslink. Sobald dieser angeklickt wur-
de, wird ein sogenannter „Mantelbogen“ erstellt, der 
die Stammdaten zusammenfasst und unterschrieben 
an die zuständige WTG-Behörde geschickt werden 
muss. In Folge kann die Behörde die Angaben prü-
fen und den Leistungsanbieter im Verfahren PfAD.
wtg freigeben. Mit dieser Freischaltung ist jedoch kei-
ne rechtliche Statusfeststellung im Sinne des WTG 
verknüpft. In einem danach folgenden zweiten Schritt 
kann die eigentliche Meldung mit der Bereitstellung 
weitergehender einrichtungsbezogener Daten und 
Unterlagen über das System erfolgen.
Ein entsprechendes Nutzerhandbuch ist online hin-
terlegt. Für Fragen und Unterstützung steht werktags 
in der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr eine Hotline unter 
0231-22243855 zur Verfügung.

Leistungsanbietern, die ihrer Anzeigepflicht nicht 
nachkommen, droht ein Bußgeld. Auf die Anmelde-
pflicht wurden alle Pflege- und Betreuungsdienste, 
deren Adressen dem Land und den Behörden bereits 
bekannt sind, durch gezielte Anschreiben hingewie-
sen. Die Meldepflicht erfasst aber auch alle bisher 
nicht erfassten Dienste, da sie nach dem Wohn- und 
Teilhabegesetz auch der ordnungsrechtlichen Über-
wachung durch die zuständigen Behörden unterlie-
gen.

Die Ansprechpartner der WTG-Behörde sind für 
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 
Wohngemeinschaften, Angebote des Servicewoh-
nens und Gasteinrichtungen: Saskia Nießen (02162-
391128), Monika Leenen (02162-391630), Hanna 
Jansen (02162-391614) und Nina Josten (02162-
391613).
Für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste so-
wie niedrigschwellige Angebote stehen Heidi Moert-
ter (02162-391544) und Sebastian Rebig (02162-
391400) zur Verfügung.  

Kreis Viersen
Der Landrat
Sozialamt  50/2
Rathausmarkt 3
41747 Viersen

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 364

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
1. Änderungssatzung vom 04.05.2016 zur Sat-
zung der Stadt Nettetal über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an 
der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ 
vom 14.07.2004

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 25.06.2015 (GV. NRW S. 496) und des 
§ 9 Abs. 3 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG 
NRW) vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25.06.2015 
(GV. NRW S. 499) sowie des § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz 
NRW) vom 30.10.2007 (GV. NRW S. 462), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2014 
(GV. NRW S. 336), hat der Rat der Stadt Nettetal in 
seiner Sitzung am 03.05.2016 folgende Änderungs-
satzung beschlossen:
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Artikel I

Die Beitragstabelle in § 4 Abs. 6 erhält folgende Fas-
sung:

Einkommens-
gruppe

Jahres-
einkommen

Monatliche 
Elternbeiträge

1. bis 12.500 € 10 €
2. bis 25.000 € 30 €
3. bis 37.500 € 55 €
4. bis 50.000 € 80 €
5. bis 62.500 € 105 €
6. bis 72.500 € 125 €
7. über 72.500 €  150 €

Artikel II
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt am 01.08.2016 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 1. Änderungssatzung vom 
04.05.2016 zur Satzung der Stadt Nettetal über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme 
von Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im 
Primarbereich“ vom 14.07.2004 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.
 
Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Nettetal, den 04.05.2016
gez.

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 365

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Ordnungsbehördliche Verordnung vom 03. Mai 
2016 über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
aus Anlass des Gewerbefestes im Ortsteil Nieder-
krüchten am 05. Juni 2016

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. 
NRW. S. 516) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. April 2013 (GV. NRW. S. 208) und der §§ 25 ff. 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord-
nungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Siebten Gesetzes zur 
Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zustän-
digkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales sowie zur Änderung weiterer Gesetze 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622), wird von 
der Gemeinde Niederkrüchten als Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Nieder-
krüchten vom 03. Mai 2016 für das Gebiet der Ge-
meinde Niederkrüchten folgende Ordnungsbehördli-
che Verordnung erlassen:

§ 1

Sämtliche Verkaufsstellen im Ortsteil Niederkrüchten 
dürfen am Sonntag, dem 05. Juni 2016 in der Zeit 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 
außerhalb der zugelassenen Geschäftszeiten 
offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere 
als die zugelassenen Waren verkauft.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
mit einer Geldbuße bis 5000 € geahndet werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 05. Juni  2016 in Kraft.
Sie tritt am 06. Juni  2016 außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufs-stellen aus An-
lass des Gewerbefestes im Ortsteil Niederkrüchten 
am 05. Juni 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Hinweis

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) kann gegen diese ordnungsbehörd-
liche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Niederkrüchten, den 04. Mai  2016

Gemeinde Niederkrüchten
Der Bürgermeister

als örtliche Ordnungsbehörde
gez. Wassong

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 366

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten
des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan 
Nie-63 „Oberkrüchtener Weg/An Felderhausen“

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat am 03. 
Mai 2016

 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) i. V. m. § 
7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 
208), den Bebauungsplan Nie-63 „Oberkrüch-
tener Weg/An Felderhausen“ als Satzung be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus 
dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich.

Der Bebauungsplan Nie-63 „Oberkrüchtener Weg/An 
Felderhausen“ liegt mit Begründung ab sofort beim 
Fachbereich II Planen, Bauen, Umwelt der Gemein-
de Niederkrüchten, Rathaus Elmpt, Laurentiusstraße 
19, Zimmer 2, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Über den Inhalt des 
Planes und die Begründung wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt.  

Bekanntmachungsanordnung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nie-63 
„Oberkrüchtener Weg/An Felderhausen“ vom 03. Mai 
2016, Ort und Zeit der Auslegung sowie die aufgrund 
des Baugesetzbuches (BauGB) und der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) erforderlichen Hinweise werden hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 

Hinweise

A) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 und Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschä-
digung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei-
le eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

B) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

 Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplanes sind: 

 1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 



368

2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten 
geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
des Bebauungsplans nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b)  der Bebauungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde Niederkrüchten vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes, 
in dem diese Bekanntmachung erfolgt, wird dieser 
Bebauungsplan rechtsverbindlich. 

Niederkrüchten, den 04.05.2016
Gez. Wassong
Bürgermeister
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 367

Bekanntmachung 
der Gemeinde Niederkrüchten
Bekanntmachung der Gemeinde Niederkrüchten
des Satzungsbeschlusses der 3. (vereinfachten) 
Änderung des Bebauungsplanes Nie-22 „Dr.-Lin-
demann-Straße“

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat am 03. 
Mai 2016

 gemäß § 10 Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 20.10.2015 (BGBl. I S.1722) i. V. m. § 7 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), die 3. (verein-
fachte) Änderung des Bebauungsplanes Nie-
22 „Dr.-Lindemann-Straße“ als Satzung be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus 
dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
ersichtlich.
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Die 3. (vereinfachte) Änderung des Bebauungspla-
nes Nie-22 „Dr.-Lindemann-Straße“ liegt mit Begrün-
dung ab sofort beim Fachbereich II Planen, Bauen, 
Umwelt der Gemeinde Niederkrüchten, Rathaus 
Elmpt, Laurentiusstraße 19, Zimmer 2, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Über den Inhalt des Planes und die Begründung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt.  

Bekanntmachungsanordnung

Der Satzungsbeschluss der 3. (vereinfachten) Ände-
rung des Bebauungsplanes Nie-22 „Dr.-Lindemann-
Straße“ vom 03. Mai 2016, Ort und Zeit der Ausle-
gung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches 
(BauGB) und der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erforderlichen Hin-
weise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise

A) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 und Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschä-
digung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei-
le eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

B) Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

 Unbeachtlich für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplanes sind: 

 1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-

kanntmachung des Bebauungsplanes schrift-

lich gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten 
geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. 

C) Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
des Bebauungsplans nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b)  der Bebauungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde Niederkrüchten vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes, 
in dem diese Bekanntmachung erfolgt, wird dieser 
Bebauungsplan rechtsverbindlich. 

Niederkrüchten, den 04. Mai 2016
gez. Wassong
Bürgermeister
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 369

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Berichtigung der Bekanntmachung der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit des Be-
bauungsplanes Am/11 a, 1. Änderung „südlich 
Hauptstraße“

Im Amtsblatt für den Kreis Viersen Nr. 12 vom 28. 
April 2016 wurde auf Seite 332 bekannt gemacht, 
dass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
des Bebauungsplanes Am/11 a, 1. Änderung „südlich 
Hauptstraße“ gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
09. Mai 2016 bis 09. Juni 2016 durchgeführt wird.

Am Donnerstag, dem 09. Juni 2016 findet der Be-
triebsausflug der Gemeinde Schwalmtal statt. Da 
das Rathaus an diesem Tag geschlossen ist, kann 
der Bebauungsplan Am/11 a, 1. Änderung „südlich 
Hauptstraße“ an diesem Tag nicht eingesehen wer-
den. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme wird daher 
bis zum 10. Juni 2016 verlängert.

Schwalmtal, den 09. Mai 2016
gez.: Pesch 

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 371



372

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Öffentliche Zustellung 

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes für das Land NW (Landeszustellungsgesetz 
- LZG -) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der 
z.Zt. gültigen Fassung, wird der an 

Herrn Anton Schordie, 
zul. Schelthofer Str. 140, 

47918 Tönisvorst 
gerichtete

Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben vom 
16.03.2016, Kassenzeichen 01022980.4/0100, öf-
fentlich zugestellt, da die derzeitige Anschrift nicht 
ermittelt werden kann.

Der Bescheid kann während der allgemeinen 
Sprechzeiten bei der Abteilung Steuerwesen, 
Hospitalstraße 15, 47918 Tönisvorst, Zimmer 113 
von dem Empfänger eingesehen und in Empfang ge-
nommen werden.

Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt.

Stadt Tönisvorst
Der Bürgermeister

Im Auftrag:
gez. Blomenkamp

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 22/Nr. 9/S. 37

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 372

3. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
Teilgebiete in den Stadtteilen Vorst und St. Tönis
hier: Durchführung der öffentlichen 
Planauslegung

Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat 
in seiner Sitzung am 24.05.2007 gemäß § 2 Abs. 1 
in Verbindung mit Abs. 4 des Baugesetzbuches 
(BauGB) den Beschluss zur 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und in seiner Sitzung 
am 26.04.2016 die Durchführung der öffentlichen 
Planauslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung beschlos-
sen. Der Geltungsbereich der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ergibt sich aus den u. a. 
Kartenausschnitten.

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
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Redaktionelle Änderung

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes hat das Ziel, den Stadtteil Vorst wohnbaulich zu entwickeln 
sowie die redaktionelle Änderung eines Flurstücks von ‚Wald‘ in ‚Fläche für die Landwirtschaft‘.

Umweltbelange:

Zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ein Umweltbericht verfügbar. Folgende Umweltinformationen 
liegen vor:

Schutzgut Mensch Baugesetzbuch, 
Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. 
Verordnungen, TA Lärm,
DIN 18005 Schallschutz

Keine erheblichen Auswirkungen 
durch das Planvorhaben

Schutzgut Tiere und 
Pflanzen

Bundesnaturschutzgesetz,
Landschaftsgesetz NRW
Baugesetzbuch,
VogelSchRL

Keine erheblichen Auswirkungen 
durch das Planvorhaben

Schutzgut Boden Bundesbodenschutzgesetz
inkl. Bundesbodenschutzverordnung,
Baugesetzbuch

Keine erheblichen Auswirkungen 
durch das Planvorhaben

Schutzgut Wasser Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz inkl. Verordnungen

Keine negative Beeinflussung 
durch das Planvorhaben

Schutzgut Luft Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. 
Verordnungen

Das ökologische Risiko wird als 
sehr gering bewertet

Schutzgut Klima Landschaftsgesetz,
Baugesetzbuch

Das ökologische Risiko wird als 
sehr gering bewertet

Schutzgut Landschaft Bundesnaturschutzgesetz,
Landschaftsgesetz NRW,
Baugesetzbuch

Keine erheblichen negativen 
Einfuss durch das Planvorhaben

Schutzgut Kultur und 
Sach güter

Baugesetzbuch,
Bundesnaturschutzgesetz,
Denkmalschutzgesetz

Keine erheblichen und nachhal-
tigen Auswirkungen durch das 
Planvorhaben
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Die öffentliche Auslegung findet in der Zeit vom

06. Mai 2016 bis einschl. 06. Juni 2016

im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, 
Zimmer 1 und 2, während der Dienststunden statt.

Dienststunden sind:
Montags bis donnerstags 
  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
sowie freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während der angegebenen Zeit kann der Entwurf 
der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ein-
schließlich Begründung eingesehen und erörtert 
sowie Anregungen schriftlich vorgebracht oder zur 
Niederschrift erklärt werden bei der Abteilung 8.1 
Planung/Umwelt und Klima der Stadt Tönisvorst 
im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, 
Zimmer 1 und 2. Über fristgerecht mitgeteilte 
Anregungen entscheidet der Planungsausschuss 
bzw. Rat der Stadt Tönisvorst.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt blei-
ben.

Tönisvorst, den 27.04.2016
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 22/Nr. 9/S. 37

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 372

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-39A „Am 
Försterhof, Teil 1“, Stadtteil St. Tönis
hier: Durchführung der öffentlichen Plan-
auslegung

Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in 
seiner Sitzung am 16.02.2006 gemäß § 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Vo-39A „Am Försterhof, Teil 1“ und in seiner Sitzung 
am 26.04.2016 die Durchführung der öffentlichen 
Planauslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung beschlos-
sen. Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes 
ergibt sich aus dem u. a. Kartenausschnitt.
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Abgrenzung des Bebauungsplanes Vo-39A „Am Försterhof, Teil 1“

Der Bebauungsplan Vo-39 A „Am Försterhof, Teil 1“ 
hat das Ziel, die Wohnbauflächenausweisungen des 
Flächennutzungsplanes mit dem ersten Bauabschnitt 
zu konkretisieren und den Stadtteil Vorst weiter zu 
entwickeln.

Umweltbelange:
Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Vo-39A „Am 
Försterhof, Teil 1“ wurde ein Umweltbericht erarbei-
tet. In einer Auswirkungsprognose für die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima 
und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter 
wurde der Bestand ermittelt und bewertet. Darauf 
aufbauend wurden die Auswirkungen dargestellt. Es 
wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung Stufe 
II untersucht, ob eine Betroffenheit planungsrele-
vanter Arten entstehen kann. Im Ergebnis ist fest-
zuhalten, dass die Zugriffsverbote nach BNatSChG 
nicht eintreten. Es wurde dann auf der Grundlage 
des Bebauungsplanentwurfes der Eingriff er-
mittelt und bewertet. Der Bestandswert beträgt 
167.102 Punkte. Hinzu kommen Wertverluste 
durch Randbeeinträchtigungen von 11.531 
Punkten. Durch Maßnahmen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes kann ein Wert in einer 
Größenordnung von 115.457 Punkten erreicht wer-
den. Es besteht also ein Defizit von 63.173 Punkten, 
der extern zu kompensieren ist.
Das ökologische Defizit ist durch Teilrealisierung des 
Bebauungsplangebietes Tö-62 „Erholungsgebiet 
Am Wasserturm“, 3. Bauabschnitt auf den 
Grundstücken Gemarkung St. Tönis, Flur 14, 
Flurstücke 2268 (teilweise) und 2347 kompensiert. 
Die Ausgleichsmaßnahmen in einer Größenordnung 

von 63.176 Ökopunkten wurden bereits realisiert und 
werden dem Ökokonto Tö-62 „Erholungsgebiet Am 
Wasserturm“, 3. Bauabschnitt angelastet.

Folgende Gutachten und Studien wurden im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes erstellt bzw. lie-
gen diesem und dem Umweltbericht im Wesentlichen 
zugrunde:

•	 Biologische Station Krickenbecker Seen, 
2012: Angaben zu Artvorkommen

•	 Geologischer Dienst NRW, 2007: 
Auskunftssystem BK50, Karte der schutzwür-
digen Böden

•	 Informationssystem der LANUV NRW, Abruf 
am 10. März 2016

•	 Hydrologisches Gutachten, 
Bodenuntersuchungen hinsichtlich der 
Sickerfähigkeit des Untergrundes, Strobel 
+ Kalder, Gesellschaft für angewandte 
Geologie mbH, Moerser Landstraße 357, 
47802 Krefeld, erstellt am 26.Juli 2007

•	 Nutzungsrecherche, Strobel + Kalder, 
Gesellschaft für angewandte Geologie mbH, 
Moerser Landstraße 357, 47802 Krefeld, er-
stellt am 31.Juli 2007

•	 Entwässerungstechnische Stellungnahme, 
Ingenieurbüro Angenvoort + Barth, 
Oberbenrader Straße 51, 47804 Krefeld, er-
stellt am 17.08.2007

•	 Schalltechnische Untersuchung über die zu 
erwartenden Geräuschimmissionen aus ei-
ner Gänsemast auf das östlich angrenzende 
Plangebiet Vo-39-A „Am Försterhof, Teil 1“ in 
Tönisvorst, TAC - Technische Akustik Prof. 
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Dr. Alfred Schmitz Fuggerstraße 3 41352 
Korschenbroich, erstellt  am 18.09.2014

•	 Gutachten zu den archäologischen 
Untersuchungen

Die öffentliche Auslegung findet in der Zeit vom

06. Mai 2016 bis einschl. 06. Juni 2016

im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, 
Zimmer 1 und 2, während der Dienststunden statt.

Dienststunden sind:
Montags bis donnerstags 
  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
sowie freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während der angegebenen Zeit kann der Entwurf 
des Bebauungsplanes Vo-39A „Am Försterhof, Teil 
1“ einschließlich Begründung eingesehen und erör-
tert sowie Anregungen schriftlich vorgebracht oder 
zur Niederschrift erklärt werden bei der Abteilung 
8.1 Planung/Umwelt und Klima der Stadt Tönisvorst 
im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, 
Zimmer 1 und 2. Über fristgerecht mitgeteilte 
Anregungen entscheidet der Planungsausschuss 
bzw. Rat der Stadt Tönisvorst.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung 
einer Normenkontrolle, der einen Bebauungsplan 
zum Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die den 
Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend 
macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Tönisvorst, den 27.04.2016
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 22/Nr. 9/S. 40

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 375

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Janusz Kuzminski , zuletzt wohnhaft 41747 
Viersen, An der Josefskirche 36, gerichtete Ge-
bührenbescheid vom 31.03.2016 - Einsatz-Nr.: 
16.000944.01 - konnte nicht zugestellt werden, da 
der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es 

erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz - Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 26.04.16 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 377

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Janusz Kuzminski , zuletzt wohnhaft 41747 
Viersen, An der Josefskirche 36, gerichtete Ge-
bührenbescheid vom 31.03.2016 - Einsatz-Nr.: 
16.001049.01 - konnte nicht zugestellt werden, da 
der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es 
erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz - Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 26.04.16 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 377
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Satzung über die öffentliche Fernwärme-
versorgung in der Stadt Willich für die geplante 
Wohnbebauung im Bereich des Bebauungsplanes 
44 S – Willicher Straße – vom 21.04.2016

Aufgrund der §§ 7  und 9 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. 
v. 14.07.1994, zuletzt geändert durch Art. 2 G 
zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler 
Gesamtabschlüsse und zur Änd. kommunalrechtli-
cher Vorschriften vom 25. 6. 2015 (GV. NRW. S. 496), 
hat  der Rat der Stadt Willich in seiner Sitzung am 
14.04.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes 
strebt die Stadt Willich an, Luftverunreinigungen 
und negative Einflüsse klimaschädigender Gase 
zu reduzieren. Die Stadt Willich macht daher 
von § 9 der Gemeindeordnung NRW, der sie bei 
öffentlichem Bedürfnis zur Begründung eines 
Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz 
der öffentlichen Fernwärme ermächtigt, zum 
Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes 
Gebrauch. Die Versorgung mit Fernwärme 
führt zur Einschränkung der Emissionen aus 
Feuerungsanlagen und dient damit ebenfalls 
einem öffentlichen Zweck.

 Zu diesem Zweck stellt die Stadt Willich ein 
Fernwärmenetz als öffentliche Einrichtung zur 
Verfügung und lässt es durch einen beauftragten 
Dritten (Fernwärmeversorgungsunternehmen) 
betreiben. Zu der Einrichtung gehören die 
Wärmeerzeugungsanlagen, die Hauptver-
sorgungsleitungen, die Hausanschlüsse und 
die Wärmeübergabestationen.

(2) Die Art des genutzten Wärmeträgers, so-
wie den Umfang der betriebenen Fern-
wärmeversorgungsanlagen, bestimmt die 
Stadt Willich. Diese Bestimmung ist öffent-
lich bekannt zu geben. Diese ist auch für die 
Herstellung aller erforderlichen Anlagen verant-
wortlich.

(3) Gegenstand der Fernwärmeversorgung ist die 
Lieferung von Wärmeenergie zur Raumheizung 
sowie zur Brauchwassererwärmung, 
mit Ausnahme der Nutzung elektrischer 
Haushaltsgeräte. 

§ 2
Geltungsbereich

(1) Das Gebiet der Fernwärmeversorgung um-
fasst die Grundstücke innerhalb der Grenzen 
des anliegenden Lageplanes. Der Lageplan 
ist Bestandteil der Satzung. (Anlage 1: 
„Geltungsbereich Satzung über die öffentliche 
Fernwärmeversorgung im Bereich der geplan-
ten Wohnbebauung des Bebauungsplanes 44 
S – Willicher Straße –s“)

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz anzu-
sehen, der eine selbstständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, insbesondere dann, wenn ihm 
eine besondere Hausnummer zugeteilt ist.

(3) Die in dieser Satzung erlassenen Vorschriften 
gelten für den Grundstückseigentümer. Dem 
Grundstückseigentümer stehen Erbbau-
berechtigte, Wohnungseigentümer und sonsti-
ge zur Nutzung dinglich Berechtigte gleich. Bei 
mehreren Eigentümern, Erbbauberechtigten 
oder Nutzern ist jeder berechtigt und verpflich-
tet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer oder sonstige nach § 2 Abs. 
3 Berechtigte eines mit seiner Fläche über-
wiegend im Geltungsbereich dieser Satzung 
liegenden und durch eine betriebsfertige 
Versorgungsleitung erschlossenen Grundstücks 
ist – vorbehaltlich der Einschränkungen in 
Abs. 3 – berechtigt, zu verlangen, dass sein 
Grundstück an das Fernwärmenetz ange-
schlossen wird (Anschlussrecht).

(2) Nach dem betriebsfähigen Anschluss des 
Grundstücks an das Fernwärmenetz haben 
die Anschlussnehmer das Recht, die benötigte 
Wärmemenge aus den Versorgungsleitungen 
zu entnehmen (Benutzungsrecht).

(3) Ist der Anschluss wegen der besonderen 
Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen 
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden 
oder sind dafür besondere Maßnahmen oder 
Aufwendungen erforderlich, kann die Stadt 
Willich den Anschluss versagen und den 
Antragsteller auf andere Energiequellen ver-
weisen.

(4) Sind die Gründe, die zur Versagung des 
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Anschlusses geführt haben fortgefallen, ist 
nach den Vorschriften dieser Satzung zu ver-
fahren.

§ 4
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigentümer oder sonstige nach § 2 Abs. 
3 Berechtigte ist grundsätzlich verpflichtet, sein 
Grundstück an das öffentliche Fernwärmenetz 
anzuschließen (Anschlusszwang). Befinden 
sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude, 
in denen Raumwärme oder Warmwasser benö-
tigt werden, so ist jedes Gebäude anzuschlie-
ßen. Bei noch nicht bebauten Grundstücken 
ist dieser Verpflichtung mit Baubeginn nach-
zukommen. Die Stadt gibt öffentlich bekannt, 
welche Straßen oder sonstigen Flächen mit be-
triebsfertigen Versorgungsleitungen versehen 
sind. Der Anschlusszwang wird nach Ablauf 
eines Monats nach Bekanntgabe wirksam.

(2) Auf den Grundstücken, die an das öf-
fentliche Fernwärmenetz angeschlossen 
sind, ist der gesamte Bedarf an Wärme für 
Raumheizung und Brauchwasser unbescha-
det der Ausnahmen nach Abs. 3 ausschließ-
lich aus dem Fernwärmenetz zu decken 
(Benutzungszwang). Diese Verpflichtung 
obliegt den Grundstückseigentümern, 
Erbbauberechtigten, Wohnungseigentümern 
und sonstigen zur Nutzung dinglich Berechtigten 
sowie sämtlichen Bewohnern der Gebäude und 
sonstigen Wärmeverbrauchern.

(3) Auf den anschlusspflichtigen Grundstücken sind 
zur Wärmerzeugung neben der als öffentliche 
Einrichtung betriebenen Fernwärmeversorgung 
weitere Feuerungsanlagen zum Betrieb mit 
fossilen Einsatzstoffen wie Kohle, Öl, Gas 
oder anderen Stoffen und/oder Biomasse, 
die Rauch oder Abgase entwickeln kön-
nen, sowie die Errichtung und der Betrieb 
von elektrisch betriebenen Heiz- und 
Warmwasserbereitstellungsanlagen nicht ge-
stattet. 

 Ausnahmsweise zugelassen sind dezentrale 
elektrische Kleinzapfstellen für Warmwasser 
mit bis zu 2,0 kW Anschlusswert, gelegentlich 
genutzte nicht ortsfest angeschlossene elek-
trische Heizgeräte sowie Kaminfeuerstellen 
ohne Anschluss an das Heiz- und 
Warmwassersystem, die nicht zum Heizen 
vorgesehen sind und die nur gelegentlich mit 
unbeschichtetem und unbehandeltem Holz be-
feuert werden. 

 Kollektor-Anlagen zur solaren Erwärmung von 

Brauchwasser und zur Heizungsunterstützung 
sind nicht zulässig. Eine Integration von de-
zentralen Solaranlagen in das geschlosse-
ne Wärmeversorgungssystem des Wärme-
netzbetreibers ist ebenfalls nicht gestattet.

§ 5
Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss 
des Grundstücks an die öffentliche Fern-
wärmeversorgung und von der Pflicht zur 
Benutzung deren Einrichtungen kann auf 
Antrag Befreiung erteilt werden, wenn 
der Anschluss bzw. die Benutzung dem 
Grundstückseigentümer oder sonstigen 
Berechtigten i.S.d. § 2 Abs. 3 aus besonde-
ren Gründen nicht zugemutet werden kann 
und dadurch der Zweck dieser Satzung nicht 
gefährdet, das Gemeinwohl berücksich-
tigt sowie die Versorgung der übrigen an die 
Fernwärmeversorgung Angeschlossenen nicht 
beeinträchtigt wird. Besondere Gründe für 
eine Ausnahme liegen insbesondere dann vor, 
wenn die private Wärmeversorgung bei einer 
Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung von 
Kraftwerksleistungen an anderer Stelle zu ei-
ner Verringerung des Schadstoffausstoßes, 
insbesondere CO2, verglichen mit der 
Fernwärmeversorgung bei Anschluss aller 
Grundstücke im Versorgungsgebiet führt.

 Ein besonderer Grund im Sinne des Satzes 2 
liegt insbesondere vor bei

1. so genannten Passivhäusern mit ei-
nem Jahres-Primärenergiebedarf 
Q(p) von nicht mehr als 40 kWh pro 
Quadratmeter Gebäudenutzfläche 
und einem Jahresheizwärmebedarf 
Q(h) von nicht mehr als 15 kWh pro 
Quadratmeter Wohnfläche; der Jahres-
Primärenergiebedarf Q(p) und der 
Jahres-Heizwärmebedarf Q(h) sind nach 
dem Passivhaus Projektierungspaket 
(PHPP), Stand 2007, oder einem gleich-
wertigen Verfahren auf der Grundlage der 
DIN EN 832, Ausgabe 2003-2006, durch 
einen Sachverständigen nachzuweisen.

2. Gebäuden, deren Heizungsanlage unter 
Verwendung von erneuerbaren Energien 
so betrieben werden kann, dass der 
Höchstwert im Wärmeschutz sowie 
der Wert des höchstzulässigen Jahres-
Primärenergiebedarfs um jeweils minde-
stens 50% niedriger ist als die Höchstwerte 
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gem. Anhang 1 zu § 3 der Verordnung 
über energiesparenden Wärmeschutz 
und energiesparenden Anlagentechnik 
bei Gebäuden (Energiesparverordnung) 
vom 24.07.2007 (BGBI. I, S. 1519), zu-
letzt geändert durch Art.1 der Verordnung 
vom 29.04.2009 (BGBI. I S. 954) in der 
jeweils gültigen Fassung.

Die genannten technischen Regelwerke 
(PHPP und DIN EN 832 sowie die 
Energiesparverordnung) sind während 
der Dienstzeit montags bis freitags von 
08:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie mittwochs 
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr bei der Stadt 
Willich, GB Landschaft und Straßen, Raum 
209, einsehbar.

(2) Der Antrag auf Befreiung ist schriftlich inner-
halb eines Monats nach Aufforderung zum 
Anschluss schriftlich bei der Stadt Willich mit 
entsprechenden zahlenmäßigen Nachweisen 
einzureichen und zu begründen. Bei Einsatz 
von anderen als den in § 1 Abs. 3 genannten 
Wärmebereitstellungsanlagen zur Versorgung 
des Grundstücks mit Wärme muss nachge-
wiesen werden, dass dadurch nicht mehr 
Luftverunreinigungen entstehen und klima-
schädigende Gase freigesetzt werden als durch 
die anteilmäßige Versorgung mit Fernwärme. 
Der Antragsteller hat den Nachweis auf eigene 
Kosten durch eine Energie- und Emissionsbilanz 
für sein Gebäude zu erbringen; die inhaltlichen 
Anforderungen an diese Bilanz bestimmt die 
Stadt Willich.

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und 
Benutzungszwang wird widerruflich oder befri-
stet erteilt.

§ 6 
Anschluss an die 

Fernwärmeversorgungsanlagen und 
Rechtsgrundlage für die Fernwärmeversorgung

(1) Der Anschluss an die Fernwärmeversorgung-
sanlagen ist vom Verpflichteten bei den 
Stadtwerken Willich zu beantragen.
Bei Neubauten wird eine Baugenehmigung nur 
erteilt, wenn mit dem Baugenehmigungsantrag 
nachgewiesen wurde, dass der Anschluss an 
das Fernwärmeversorgungsnetz erfolgt oder 
ein Liefervertrag abgeschlossen ist oder eine 
Ausnahmegenehmigung entsprechend § 5 
Abs. 1 vorliegt.

(2) Die Durchführung des Anschlusses und die 
Benutzung der Fernwärmeversorgung erfolgen 

auf Grundlage privatrechtlicher Verträge der 
nach dieser Satzung Anschlussverpflichteten 
mit dem Fernwärmeversorgungsunternehmen 
nach Maßgabe der „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Fernwärme“ (AVBFernwärmeV) vom 
20.06.1980 (BGBl. I, 742), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.11.2010 (BGBl. I, 1483, 
1487) in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 
2) sowie den ergänzenden Bestimmungen des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens.

§ 7 
Benutzerpflichten

(1) Jeder Grundstückseigentümer oder sonst 
nach dieser Satzung Anschlussverpflichtete 
hat innerhalb eines Monats nach Entstehung 
des Anschlusszwangs gemäß § 4 Abs. 1 die-
ser Satzung bei der Stadt Willich oder dem 
Fernwärmeversorgungsunternehmen die 
Anschlussnahme und Benutzungsaufnahme 
nach Maßgabe nach § 6 Abs. 1 zu beantragen

(2) Die Grundstückseigentümer oder sonst nach 
dieser Satzung Anschlussverpflichteten haben 
für Zwecke der örtlichen Fernwärmeversorgung 
das Anbringen und Verlegen von Leitungen ein-
schließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung über 
ihre Grundstücke und durch ihre Gebäude sowie 
erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zu dulden. Dies gilt auch für notwendige Unter-
haltungsarbeiten der Fernwärmeleitungen. 
Diese Duldung gilt auch für den Fall, wenn 
zur Versorgung anderer Grundstücke mit 
Fernwärme, die Inanspruchnahme des eige-
nen Grundstückes nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand zu vermeiden wäre.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i.S.d. § 7 Abs. 2 Satz 1 GO 
NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Vorschriften in § 4 dieser Satzung zuwider 
handelt, indem er
1. entgegen § 4 Abs. 1 sein Grundstück 

nicht an das öffentliche Fernwärmenetz 
oder 

2. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 ein Gebäude 
nicht an das öffentliche Fernwärmenetz 
anschließen lässt oder 

3. entgegen § 4 Abs. 2 unbeschadet der 
Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Satz 2 nicht 
den gesamten Bedarf an Wärme für 
Raumheizung und Brauchwasser aus 
dem öffentlichen Fernwärmenetz deckt 
oder
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4. entgegen § 4 Abs. 3 unbescha-
det der Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
Satz 2 auf den anschlusspflichtigen 
Grundstücken zur Wärmeerzeugung ne-
ben der als öffentliche Einrichtung be-
triebenen Fernwärmeversorgung weitere 
Feuerungsanlagen zum Betrieb mit fossi-
len Einsatzstoffen wie Kohle, Öl, Gas oder 
anderen Stoffen und/oder Biomasse, die 
Rauch oder Abgase entwickeln können, 
nutzt  oder elektrisch betriebene Heiz- 
und Warmwasserbereitstellungsanlagen 
errichtet oder betreibt.

(2) Der Verstoß kann mit einer Geldbuße bis zu 
20.000,- € geahndet werden.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung 
von Form- oder Verfahrens vorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekanntgemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet, oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Willich vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 21.04.2016 
Gez.

(Heyes)
Bürgermeister



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 378
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Viersen-Süchteln

1.) Haushaltssatzung

für das Geschäftsjahr 2016/2017 (01.04.2016- 
31.03.2017)

Auf Grund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes 
für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Juli 1978 (GV NW S. 318 
des § 8 Abs. 2 Buchstabe a) und des § 14 Abs. 1 der 
Satzung der Jagdgenossen-schaft Viersen- Süch-
teln vom 30. Mai 1980 hat die Genossenschaftsver-
sammlung der Jagdgenossenschaft am 06.04.2016 
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Einziger Paragraph 

Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2016/2017 
wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf    43.334,99 €
in der Ausgabe auf   43.334,99 €

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf    45.044,99 €
in der Ausgabe auf   45.044,99 €

festgesetzt.

2.) Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Ge-
schäftsjahr 2016/2017 wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit 
vom 16.05.2016- 30.05.2016 bei der Schriftführerin 
Christina Kothes, Mosterzstraße 48, 41749 Viersen 
aus.

Viersen- Süchteln, den 06.04.2016

Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln
 gez. August Dammer

- Vorsitzender-

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 394



395



396



397



398

Herausgeber: Der Landrat des Kreises Viersen 
- Büro des Landrates -
Rathausmarkt 3,
41747 Viersen
Tel.: (02162) 39 - 1476 
E-Mail: amtsblatt@kreis-viersen.de
Erscheinungsweise: Alle 14 Tage
Topographisches Landeskartenwerk:
Vervielfältigt und veröffentlicht mit Genehmigung
des Landrats des Kreises Viersen
- Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bezug: Inklusive Versandkosten
Jahresabonnement: 48,00 EUR
Einzelabgabe:   1,20 EUR
Zahlbar im Voraus nach Erhalt der Rechnung
(Zu bestellen beim Herausgeber)
Kündigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis
zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen.
Verantwortlich für den Inhalt: Landrat Dr. Andreas Coenen
Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen

Kreis Viersen - Der Landrat- Postfach 100 762 - 41707 Viersen
Postvertriebsstück - F 5565 B - Gebühr bezahlt

Amtsblatt


